
Infektionsschutzbelehrung inklusive Bescheinigung 
beantragen 

 

Verfahrensablauf 
 

 Registrieren Sie sich für das Online-Verfahren mittels BundID (empfohlen) oder 
durchlaufen Sie es ohne Registrierung. 

 Halten Sie gegebenenfalls Ihren Nachweis zur Gebührenbefreiung bereit. 
 Nach Abschluss der Online-Belehrung erhalten Sie Ihren Nachweis 

folgendermaßen: 
o Empfehlung: Bei einer Registrierung mittels BundID müssen Sie 

anschließend die Gebühren an uns überweisen. Nach Zahlungseingang 
übermitteln wir Ihre Bescheinigung über Ihre BundID. Hierüber werden Sie 
automatisiert per E-Mail benachrichtigt. 

o Alternative: Bei Durchführung der Online-Belehrung ohne Registrierung 
müssen Sie anschließend die Gebühren an uns überweisen. Nach 
Zahlungseingang erhalten Sie die Bescheinigung von uns per Post. 

o Sollten Sie einen Nachweis zur Gebührenfreiheit hochgeladen haben, wird 
dieser durch das Gesundheitsamt geprüft, nach Freigabe durch das 
Gesundheitsamt erhalten Sie ihre Bescheinigung auf einem der o.g. Wege, 
je nachdem ob Sie sich mittels BundID Registriert haben oder die 
Belehrung ohne Registrierung durchgeführt wurde. 

Angaben zur Überweisung: 

 Bitte überweisen Sie die Gebühren in Höhe von 30€ im Anschluss der Belehrung 
unter Angabe folgender Daten: 

 Empfänger: Kreisverwaltung Neuwied 
Bank: Sparkasse Neuwied 
IBAN: DE78 574 501 20 0000 0090 76 
Verwendungszweck: Als Verwendungszweck geben Sie dabei bitte das 
Kassenzeichen "DEB-107426" und den Namen des Teilnehmers an. 
Beispiel: "DEB-107426 Vorname Nachname" 


